
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Botschaft 

 
ZU DEN TRAKTANDEN DER 

 
ordent l ichen 

GEMEINDEVERSAMMLUNG 

Donnerstag, 3. Juni 2010, 20.00 Uhr, 

im Gasthof Bären, Laupen. 
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Traktandenliste. Formelles 

Traktandenliste. Formelles 

Vorliegende Botschaft wird jeder Haushaltung von Laupen zugestellt. 

Die Botschaft ist der ordentlichen Gemeindeversammlung vom Donners-

tag, 3. Juni 2010, 20.00 Uhr, im Saal des Gasthof Bären, gewidmet. 

Stimmberechtigte, welche seit drei Monaten in der Gemeinde Wohnsitz 

haben, sind an der Gemeindeversammlung stimmberechtigt. Der Ge-

meinderat lädt Stimmberechtigte und Gäste freundlich zur Gemeinde-

versammlung ein. 

Der Gemeinderat unterbreitet der Gemeindeversammlung folgende Ge-

schäfte (Traktandenliste): 

 

Nr. Traktandum Seite 

1. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 
2. Dezember 2009 

Genehmigung des Protokolls 

4 

2. Neues Organisationsreglement (OgR) und neues 
Kommissionsreglement (KoR) 

Beratung der beiden Reglemente. Beschlussfassung zum OgR und 
Genehmigung des KoR. 

5 

3. Änderung Parkplatzreglement 

Beratung und Genehmigung der Änderungen im Parkplatzreglement. 

12 

4. Änderung Gebührenreglement. Neufassung 
Einbürgerungsgebühren 

Beratung und Genehmigung der Änderungen im Gebührenreglement 

15 

5. Gemeindeverwaltung. Schaffung einer 50% 
Teilzeitstelle 

Beratung und Genehmigung der Stellenprozente 

18 

6. Rechnung 2009 

Beratung und Genehmigung der Jahresrechnung 

19 

7. Verschiedenes  

 

Mittels eines Ordnungsantrags, seitens einer oder eines Stimmberechtig-

ten an der Versammlung, kann die Reihenfolge der Behandlung der Ge-
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schäfte in vorliegender Traktandenliste verändert werden [Wahl- und 

Abstimmungsreglement vom 13.03.2003, Art. 15 Bst. f) und Art. 20 Abs. 1 

Bst. a)]. 

Unterlagen zu den Traktanden können von der Homepage der Gemein-

de Laupen, www.laupen.ch, heruntergeladen oder in der Gemeindever-

waltung bezogen werden. 

http://www.laupen.ch/


Gemeindeversammlungsprotokoll 2. Dezember 2009 
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Gemeindeversammlungsprotokoll 2. Dezember 2009 

Traktandum 1: 

Protokoll der Gemeindeversammlung vom 
2. Dezember 2009 

Auflage des Protokolls vor der Versammlung, Genehmigung 
des Protokolls an der Versammlung 

Das Protokoll der Gemeindeversammlung vom 2. Dezember 2009 liegt 

dreissig (30) Tage vor der Gemeindeversammlung vom 3. Juni 2010 in 

der Gemeindeschreiberei zur Einsicht auf (Art. 15a, Organi-

sationsreglement). Innerhalb dieser Frist kann zuhanden des Gemeinde-

rates Einsprache gegen die Abfassung des Protokolls erhoben werden. 

Werden frist- und formgerecht Einsprachen eingereicht, sind diese der 

Gemeindeversammlung vom 3. Juni 2010 vorzulegen. Die Gemeindever-

sammlung beschliesst über die Einsprachen und genehmigt das Proto-

koll. 
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Neues Organisationsreglement, neues Kommissionsreglement 

Traktandum 2: 

Neues Organisationsreglement (OgR) und neues 
Kommissionsreglement (KoR) 

Beratung der beiden Reglemente. Beschlussfassung zum OgR 
und Genehmigung des KoR. 

Einleitung 
Anlass für die Überarbeitung des OgR vom 13.3.2002 gab ein vom Ge-

meinderat Mitte 2007 der Firma BDO Visura in Auftrag gegebener Be-

ÙÐÊÏÛɯɯȬ ÙÉÌÐÛÚ×ÓÈÛáÉÌÞÌÙÛÜÕÎɯÔÐÛɯ!ÌÏġÙËÌÕ- und Verwaltungsreorgani-

satiÖÕɁȭɯ#ÌÙɯ&ÌÔÌÐÕËÌÙÈÛɯÒÖÕkretisierte die Ergebnisse aus dem Bericht 

der BDO Visura im Rahmen einer halbtägigen Klausursitzung am 

18.6.2009. Das führte u.a. zur Erarbeitung von zwei neuen Erlassen, die 

heute zur Beratung und Beschlussfassung, bzw. Genehmigung anstehen. 

Wichtigste Punkte der neuen Behörden- und Verwaltungsor-

ganisation 
Nach der obligatorischen Vorprüfung und dem Vernehmlassungsver-

fahren (siehe Erläuterungen weiter unten) lassen sich die wichtigsten 

Ziele der Reorganisation in folgende 6 Punkte zusammenfassen: 

1. Jedes Gemeinderatsressort verfügt nur noch über eine ständige 

vorberatende Kommission (ausser Ressort Präsidium) 

2. Die vorberatenden Kommissionen sollen eigene Entscheid-

kompetenzen haben (neu und mindestens über beschlossene Voran-

schlagskredite)  

3. Der Gemeinderat wählt alle ständigen Kommissionen (ausser dem 

Rechnungsprüfungsorgan, der Bildungskommission und der Sozial-

kommission)  

4. Der Gemeinderat verfügt über eine höhere Kompetenz für neue 

Kredite (Fr. ƖƔƔȿƔƔƔȺɯÜÕËɯÍĹÙɯÞÐÌËÌÙÒÌÏÙÌÕËÌɯ*ÙÌËÐÛÌɯȹ%Ùȭ ƖƔȿƔƔƔȺ 

5. Unter dem Regime des fakultativen Referendums kann der 

&ÌÔÌÐÕËÌÙÈÛɯ*ÙÌËÐÛÌɯÉÐÚɯáÜɯ%ÙȭɯƙƔƔȿƔƔƔɯÉáÞȭɯ%ÙȭɯƙƔȿƔƔƔɯÈÜÚÓġÚÌÕ 
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6. Der Gemeinderat ist für sämtliche Personalanstellungen zuständig 

und nicht mehr die Gemeindeversammlung 

7. Auf Stufe Gemeindeverwaltung soll das Verwaltungsleitermodell 

eingeführt werden. 

Obligatorische Vorprüfung OgR, fakultative Vorprüfung 

OgV: Ergebnis 
Im Januar 2010 unterbreitete der Gemeinderat das neue OgR dem Amt 

für Gemeinden und Raumordnung zur obligatorischen Vorprüfung. Fa-

kultativ dazu auch seine Organisationsverordnung (OgV), die zum OgR 

kongruent sein muss, auch wenn die OgV nicht von der Gemeindever-

sammlung zu beschliessen ist. Das allerwichtigste Ergebnis aus der Vor-

prüfung des OgR und der OgV ist: 

¶ Vorberatende ständige Kommissionen, die Entscheidbefugnis(se) 

haben, müssen in einem Reglement stipuliert sein. Solche 

Kommissionen dürfen also nicht in einer gemeinderätlichen OgV 

aufgeführt sein (Bundesgerichtsentscheid vom 31.5.2002 i.S. Gde. 

Ostermundigen). 

Der Gemeinderat will indes an seinem &ÙÜÕËÚÈÛáɯÍÌÚÛÏÈÓÛÌÕɯȬ6ÌÕÐÎÌÙɯ

*ÖÔÔÐÚÚÐÖÕÌÕȮɯËÈÍĹÙɯÈÉÌÙɯÌÕÛÚÊÏÌÐËÉÌÍÜÎÛÌɁɯÞÈÚɯÉÌËÐÕÎÛȮɯËÈÚÚɯÌÐÕɯÕÌu-

es Kommissionsreglement erarbeitet werden muss. Die gemeinderätliche 

OgV wird nur noch ein Erlass sein, der den Gemeinderat und alle Kom-

missionen administrativ-organisatorisch anweist (ständige oder nicht-

ständige, entscheidbefugte oder nicht entscheidbefugte). 

Übers Ganze gesehen konnte der Gemeinderat jedoch feststellen, dass 

das Vorprüfungsergebnis seinen 5ÖÙÚÛÌÓÓÜÕÎÌÕɯ ÉÌáĹÎÓÐÊÏɯ Ȭ!ÌÏġÙËÌÕ- 

und VerwaltungsreÖÙÎÈÕÐÚÈÛÐÖÕɁɯentspricht. 

Vernehmlassung bei den Parteien und den heutigen Kom-

missionen 
Anfang Februar schickte der Gemeinderat die behördlich vorgeprüften 

Erlasse (OgR, KoR und OgV) in die Vernehmlassung bei den Ortspartei-

en und den Kommissionen. Die Ortsparteien wurden eingeladen, dem 
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&ÌÔÌÐÕËÌÙÈÛɯÐÏÙÌɯ$ÐÕÎÈÉÌÕɯÈÕÓåÚÚÓÐÊÏɯËÌÙɯÑåÏÙÓÐÊÏɯÚÛÈÛÛÍÐÕËÌÕËÌÕɯȬ1u-

dolf von Erlach-&ÌÚ×ÙåÊÏÌɁȮɯÏÌÜÌÙɯÈÔɯƖƛȭƗȭƖƔƕƔȮɯÝÖÙáÜÚÛÌÓÓÌÕȭɯ ÓÚɯÞÌÐÛe-

ÙÌÚɯ(ÕÍÖÙÔÈÛÐÖÕÚÎÌÍåÚÚɯÉÌÙÐÌÍɯËÌÙɯ&ÌÔÌÐÕËÌÙÈÛɯÈÔɯƚȭƘȭƖƔƕƔɯÌÐÕÌÕɯȬÙÜn-

ËÌÕɯ3ÐÚÊÏɁɯÌÐÕȮɯáu welchem zusätzlich zu den politischen Vertretern 

auch noch die Vertreter der heutigen Kommissionen eingeladen waren. 

Die Ursachen und Wirkungen der Reorganisation, konkretisiert in den 

beiden Erlassen, wurden angeregt und intensiv diskutiert. 

Das Vernehmlassungsergebnis lässt sich wie folgt zusammenfassen: 

1. Die Bibliothekskommission und die Erwachsenenbildungs-

kommission dürfen nicht als Vereine verselbständigt werden 

2. Für das Gemeindepräsidium ist ab 2011 ein Teilzeitamt (30-40%) zu 

schaffen, er ist zugleich Chef der Verwaltung 

3. Für das Gemeindepräsidium besteht keine Amtszeitbeschränkung 

4. Die Bildungskommission (heute noch Schulkommission) und die 

Sozialkommission sollen nicht vom Gemeinderat gewählt werden. 

Diese beiden Kommissionen sind weiterhin an der Urne im 

Proporzwahlverfahren zu wählen 

5. Die Einführung eines fakultativen Finanzreferendums wird eher 

nicht begrüsst und wenn, dann ist die Kreditlimite von Fr. ƙƔƔɀƔƔƔɯ

zu hoch angesetzt. Auf jeden Fall ist die Quote von 5% für das 

Ergreifen des Referendums auf 2,5% zu senken. 

6. Die politischen Parteien sind eher für eine Anhebung der bisherigen 

Kreditkompetenz des Gemeinderates für neue und einmalige 

Ausgaben auf Fr. ƖƔƔȿƔƔƔȮɯ ÉáÞȭɯ %Ùȭ ƖƔȿƔƔƔɯ ÍĹÙɯ ÞÐÌËÌÙÒÌÏÙÌÕËÌɯ

Ausgaben 

7. Es ist eine neue Strategie- und Gemeindeentwicklungskommission 

ins Leben zu rufen. In diese Kommission sind keine Gemeinderäte 

wählbar 

8. Die Einführung des Verwaltungsleitermodells - unter Einbezug des 

Schulleiters als Fachbereichsleiter in die Gesamtverwaltung - ist 

eher ein Rückschritt. Es entsteht kein Synergieeffekt. 
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Position des Gemeinderates zum Vorprüfungsergebnis und 

zu den   Vernehmlassungseingaben der Ortsparteien und 

Kommissionen 
Der Gemeinderat stellt fest, dass seine geplante Behörden- und Verwal-

tungsreorganisation grundsätzlich von den Parteien und Kommissionen  

unterstützt wird. 

Deshalb ÉÌáÐÌÏÛɯ ËÌÙɯ &ÌÔÌÐÕËÌÙÈÛɯ ÓÌËÐÎÓÐÊÏɯ áÜɯ ËÌÕɯ ȬÜÔÚÛÙÐÛÛÌÕÚÛÌÕɁɯ

Punkten mit folgenden Erläuterungen und Begründungen Position: 

1. Grundsätzlich: Ein wichtiges Ziel des Gemeinderates ist es, die 

Organisationsform insgesamt (Kommissionen und Verwaltung) 

schlank zu halten. Die Entscheidwege sollen kurz sein. Die 

Kompetenzen besser verteilt, die Aufgabenstellung für die 

Kommissionen insgesamt interessanter, anspruchsvoller und 

fordernder sein. Die operative Ebene (Gemeindeverwaltung) muss 

von der normativen, somit der politisch-strategischen Ebene 

(Gemeinderat und Kommissionen) klarer abgegrenzt werden. Die 

Verwaltung muss die Entscheidgremien verwaltungstechnisch und  

administrativ unterstützen. 

2. Pro Ressort eine ständige Kommission: Die Umweltkommission, 

die Bibliothekskommission, die Erwachsenenbildungskommission 

und die Gemeindeentwicklungskommission sind im neuen 

Organigramm nicht mehr vorgesehen. Der Gemeinderat ist der 

klaren Auffassung, dass für die Erfüllung operativer Aufgabe keine  

Kommission einzusetzen sind. Operative Aufgaben sind durch 

Gemeindepersonal oder beauftragte Dritte zu erfüllen. Das ist der 

Hauptpunkt. Die Gemeindeaufgaben Ȭ4ÔÞÌÓÛÉÌÓÈÕÎÌɁȮɯ Ȭ!ÐÉÓÐÖ-

ÛÏÌÒɁȮ Ȭ$ÙÞÈÊÏÚÌÕÌÕÉÐÓËÜÕÎɁ ÜÕËɯ Ȭ&ÌÔÌÐÕËÌÌÕÛÞÐÊÒÓÜÕÎɁɯsind 

damit aber nicht mehr keine Gemeindeaufgaben mehr, sie werden 

nur anders gelöst und zwar folgendermassen: Ein Mitglied der 

künftigen Bildungskommission vertritt die Belange der Bibliothek 

und der Erwachsenenbildung auf der politischen Ebene der 

Bildungskommission. Die operativen Aufgaben der Erwachsenen-

bildung werden beauftragten Personen, die in einem Arbeitsver-

hältnis zur Gemeinde stehen, übertragen. Sie sind damit gewisser-



Neues Organisationsreglement, neues Kommissionsreglement 

 

Botschaft für die Gemeindeversammlung vom 03.06.2010, Seite 9 

 

massen die Betriebsorganisation, wie das schon seit Jahrzehnen 

erfolgreich vom Bibliotheks-Ausleihteam vorgelebt wird. Der 

Ȭ4ÔÞÌÓÛÚÊÏÜÛáɁɯ ÞÐÙËɯ ÝÖÕɯ ËÌÙɯ ÕÌÜÌÕɯ Ȭ4ÔÞÌÓÛ-, Ver- und 

EntsorgungsÒÖÔÔÐÚÚÐÖÕɁɯ ×ÖÓÐÛÐÚÊÏ-strategisch betreut. Dafür 

braucht es keine personelle Aufstockung der heutigen Ver- und 

Entsorgungskommission. Lediglich der Name der Kommission wird 

angepasst. 

3. Teilamt Gemeindepräsidium: Der Gemeinderat hat sich im 

Rahmen der Klausur vom 18.6.2009 mit diesem Thema befasst. Er 

verfolgte dieses Ziel aus mehreren Gründen nicht und zwar 

hauptsächlich deswegen nicht: 

a. Für diese Lösung ist Laupen bevölkerungsmässig eher zu klein. 

&ÙġÚÚÌÙÌɯ&ÌÔÌÐÕËÌÕɯȹǿɯƕƔȿƔƔƔɯ$ÐÕÞÖÏÕÌÙȺȮɯËÐÌɯÐÕɯËÌÙɯ1ÌÎÌÓɯ

noch über ein Parlament verfügen, weisen ein Teilzeitpräsidium 

auf. 

b. Mit der Einführung eines Teilzeitamts steigen die Kosten. 

c. Die Einführung des Teilamts bedingt eines Reduzierung auf 

fünf Gemeinderatssitze. 

d. Ein Teilamt (zwischen 30 und 40%) schränkt die Zahl der zur 

Auswahl stehenden Kandidaten ein. Es ist nicht sicher, ob eine 

gewählte Kandidatin oder ein gewählter Kandidat sich bei 

seinem Arbeitgeber im verlangten zeitlichen Umfang 

freimachen kann. 

e. Im Falle einer Abwahl würde es unter Umständen für die 

ehemalige Präsidentin oder den ehemaligen Präsidenten 

schwierig, nahtlos wieder in seinen angestammten Beruf 

einsteigen zu können. Es würden sich in diesem Fall u.U. die 

Fragen nach Abgangsentschädigungen stellen oder zusätzlichen 

Einlagen in eine Pensionskasse. 

Die obige Aufzählung ist nicht abschliessend. Aber hauptsächlich 

aus diesen Gründen entschied sich der Gemeinderat, die 

Angelegenheit in der nächsten Amtsperiode zu prüfen und ggf. 

später der Gemeindeversammlung vorzulegen. 

4. Wahl der Bildungskommission und der Sozialkommission an der 

Urne im Proporzwahlverfahren: Ursprünglich sah der Gemeinderat 

in seinem KoR-Entwurf vor, alle Kommissionen selber zu wählen. 

Die Ortsparteien haben aber imperativ gewünscht, im Fall der Wahl 
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der Bildungskommission und der Sozialkommission vom bisherigen 

Modell (Wahl an der Urne im Proporz) nicht abzuweichen. 

Hauptsächlich aus historischen und politischen Gründen. Diese 

beiden Kommissionen sind stark im Volk verwurzelt und sie sind in 

der Regel Plattformen für angehende Gemeinderäte. Der 

Gemeinderat konnte die Argumentationen nachvollziehen und hat 

das KoR entsprechend angepasst. 

5. Höhere Finanzkompetenzen Gemeinderat, fakultatives Finanz-

referendum: Das Anliegen ist insgesamt nicht neu, es wurde schon 

für das heute geltende OgR vom damaligen Gemeinderat der 

Gemeindeversammlung am 13.03.2002 zur Genehmigung beantragt. 

#ÈÚɯÍÈÒÜÓÛÈÛÐÝÌɯ1ÌÍÌÙÌÕËÜÔɯÒÈÔɯËÈÔÈÓÚɯȹƖƔƔȿƔƔƔɯÉÐÚɯƘƔƔȿƔƔƔȺɯÕÐÊÏÛɯ

durch. Auch die Erhöhung für einmalige AufgabeÕɯȹÝÖÕɯƘƔȿƔƔƔɯÈÜÍɯ

2ƔƔȿƔƔƔȺɯÞÜÙËÌɯÕÜÙɯÕÜÙɯáÜÔɯ3ÌÐÓɯÌÙÙÌÐÊÏÛɯȹƕƔƔȿƔƔƔɯÚÛÈÛÛɯƖƔƔȿƔƔƔȺȭɯ

Nun beantragt der Gemeinderat diese Erhöhungen erneut. 

Erhöhung bei den einmaligen neuen Ausgaben von 1ƔƔȿƔƔƔɯÈÜÍɯ

ƖƔƔȿƔƔƔɯȹÞÐÌËÌÙÒÌÏÙÌÕËÌɯ ÜÚÎÈÉÌÕɯÚÐÕËɯÐÔÔÌÙɯÜÔɯËÌÕɯ%ÈÒÛÖÙɯƕƔɯ

kleiner) ÜÕËɯÐÔɯ%ÈÓÓÌɯËÌÚɯÍÈÒÜÓÛÈÛÐÝÌÕɯ1ÌÍÌÙÌÕËÜÔÚɯÝÖÕɯƖƔƔȿƔƔƔɯÉÐÚɯ

ƙƔƔȿƔƔƔɯ %ÙÈÕÒÌÕȭ Die Gründe liegen auf der Hand und sind 

dieselben wie schon 2002: Gegebenenfalls schnelle und rasche 

Entscheide, was zunehmend auch von privater Seite und von der 

Öffentlichkeit erwartet wird. Der Gemeinderat ist sich bewusst, dass 

er sich in Laupen mit diesem finanzrechtlichen Modell dem 

5ÖÙÞÜÙÍɯËÌÙɯȬ#ÌÔÖÒÙÈÛÐÌÍÌÐÕËÓÐÊÏÒÌÐÛɁɯÈÜÚÚÌÛáÛȭɯ#ÐÌɯ.ÙÛÚ×ÈÙÛÌÐÌÕɯ

stehen dem fakultativen Referendum skeptisch gegenüber. 

Anlässlich der Ȭ1ÜËÖÓÍɯÝÖÕɯ$ÙÓÈÊÏ-&ÌÚ×ÙåÊÏÌɁɯÜÕËɯder Gespräche 

des  Ȭ1ÜÕËÌÕɯ3ÐÚÊÏsɁɯwurde dem Gemeinderat moniert, dass in den 

letzten 10 Jahren - hätte das fakultative Referendum schon gegolten 

- von den rund zwanzig Kreditgeschäften gerade mal deren drei in 

die Kompetenz der Gemeindeversammlung gefallen wären. Der 

Gemeinderat stellt der Vollständigkeit halber fest, dass keines der 

vorgelegten 20 Kreditgeschäfte abgelehnt wurde. 

Der Gemeinderat hält an seinem Vorschlag, das fakultative 

Referendum einzuführen, fest. Indes sieht er ein, dass die Zahl der 
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Personen die innert dreissig Tagen unterschreiben müssen, damit 

das Referendum zustande kommt, gut von 5% auf 2,5% gesenkt 

werden kann. Zweieinhalb Prozent der Stimmberechtigten 

entsprechen nach heutigem Stand des Stimmregisters rund 50 Per-

sonen. Diese rund fünfzig Stimmberechtigten könnten die 

Traktandierung eines vom Gemeinderat beschlossenen Kredits an 

die Gemeindeversammlung bringen. 

Ein auf fakultativem Weg beschlossener Kredit ist zudem zu 

veröffentlichen und würde den Ortsparteien schriftlich vorgängig 

zur Kenntnis gebracht. 

6. Gemeindeentwicklungs- und Strategiekommission. Der 

Gemeinderat ÝÌÙÞÌÐÚÛɯÈÕɯËÐÌÚÌÙɯ2ÛÌÓÓÌɯÈÜÍɯÚÌÐÕɯ,ÖËÌÓÓɯȬ/ÙÖɯ1ÌÚÚÖÙÛɯ

nur eine ÝÖÙÉÌÙÈÛÌÕËÌɯ ÚÛåÕËÐÎÌɯ *ÖÔÔÐÚÚÐÖÕɁ. Mit den vom 

Gemeinderat vorgeschlagenen Massnahmen verschafft er sich den 

nötigen zeitlichen Spielraum - davon ist er überzeugt -, um sich 

jenen Aufgaben zu widmen, für die er eingesetzt und mandatiert ist, 

sowie teilweise auch gesetzlich verpflichtet ist: Der Steuerung und 

Lenkung der Gemeinde und ihrer Verwaltung. Beides sind 

Kerngeschäfte des Gemeinderats und sie werden nicht delegiert. 

7. Die Überlegungen des Gemeinderates in Sachen Verwaltungsleiter-

modell sind nicht Gegenstand der heutigen Verhandlungen, da sie 

Bestandteil der OgV sind. Der Gemeinderat verfolgt die Angelegen-

heit in der nächsten Amtsperiode weiter, auch unter dem Gesichts-

×ÜÕÒÛɯȬTeilamt GemeindepräsidentɁ. 

Der Gemeinderat hofft, mit den vorstehenden Angaben die 

Entscheidfindung für die Bürgerin und den Bürger erleichtert zu haben. 

Beschlussesentwurf: 
Gestützt auf Art. 25, Abs. 1, Bst. a), geltendes Organisationsreglement 

vom 13.3.2002, mit Änderungen in Kraft seit 29.5.2004, beantragt der 

Gemeinderat die Annahme folgender Beschlüsse: 

1. Das vorliegende Organisationsreglement ist beschlossen. 

2. Das vorliegende Kommissionsreglement ist beschlossen. 

3. Der Gemeinderat ist mit der Ausführung der Beschlüsse beauftragt. 
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Änderung Parkplatzreglement 

Traktandum 3: 

Änderung Parkplatzreglement 

Beratung und Genehmigung der Änderungen im 
Parkplatzreglement. 

Ausgangssituation  
Die Anzahl der verkauften Parkkarten steht in keinem Verhältnis zum 

möglichen Parkplatzangebot. Als Folge davon werden die vorhandenen 

Plätze der Blauen Zone von Dauerparkierern besetzt, insbesondere in 

der Altstadt. Für Geschäftskunden stehen  nicht mehr genügend Park-

möglichkeiten zur Verfügung. 

Die Gratis-Parkplätze am Haldenweiher werden meist früh am Morgen 

von Pendlern besetzt. Dies hat zur Folge, dass in Stedtlinähe auch für 

Tagestouristen und Ausflügler kaum Parkplätze zur Verfügung stehen. 

Anderseits werden die von der STB angebotenen Park&Ride Plätze auf 

dem Bahnhofareal kaum genutzt. 

An strategisch wichtigen Stellen fehlen Behinderten-Parkplätze. 

Vergleiche zeigen, dass die öffentlichen Parkplätze von Laupen nicht 

marktkonform bewirtschaftet werden. 

Absicht: 
Das Reglement aus dem Jahre 2000 soll den veränderten Gegebenheiten 

angepasst werden. Grundsätzlich sollen sämtliche öffentlichen Parkplät-

ze bewirtschaftet werden. 

Mit den vorgesehenen Massnahmen und dem angepassten Gebühren-

rahmen soll erreicht werden, dass die Ausnützung der Parkmöglichkei-

ten entsprechend den Benutzergruppen, (Stedtlibewohner, Pendler, Tou-

risten und Arbeitnehmer von Altstadtgeschäften) erfolgen kann. 

Massnahmen: 
In der Altstadt bestehen 17 Parkplätze. Einer davon ist auf privatem 

Grund. Die Blaue Zone soll für die restlichen 16 Parkplätze beibehalten 
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werden, die Gültigkeit der Dauerparkkarte wird für die Altstadt aber 

aufgehoben. Somit gilt hier die normale Parkordnung, tagsüber 1 Stun-

de, in der Nacht von 19.00 bis 07.00 Uhr frei. 

Die Parkplätze beim Gemeindehaus und beim Bärenstöckli bleiben in 

der Blauen Zone, die Dauerparkkarte behält ihre Gültigkeit. Ein Park-

platz beim Achetringelerbrunnen wird als Behinderten-Parkplatz zur 

Verfügung gestellt. 

Auch die Parkplätze am Hilfigenweg bleiben Blaue Zone, hier kann wei-

terhin mit der Dauerparkkarte parkiert werden. 

Beim Haldenweiher werden die Parkplätze neu bewirtschaftet. Strassen-

seitig stehen 16 Plätze zur Verfügung. Diese werden entsprechend den 

Kurzparking-Plätzen beim Bahnhof/Gemeindehaus mit Parkuhren ver-

sehen. In der ersten Stunde werden diese Plätze gratis zur Verfügung 

gestellt, die weitere Parkzeit ist gebührenpflichtig. Die Gebühren werden 

der STB angeglichen, so dass sich für Pendler ein Wechsel auf den Bahn-

hofparking lohnt, da dort Fixplätze garantiert werden können. 

Bahndammseitig stehen weitere 21 Parkplätze zur Verfügung. Die 21 

Parkplätze sollen neu Blaue Zone werden wo die Dauerparkkarte Gül-

tigkeit hat. 

Für auswärtige Gäste soll beim Haldenparkplatz, beim Gemeindehaus, 

in der Altstadt und am Hilfigenweg eine Hinweistafel mit den weiteren 

Parkmöglichkeiten aufgestellt werden. 

Termin: 
Die Arbeiten sollen nach Genehmigung des neuen Parkplatzreglementes 

durch die Gemeindeversammlung umgehend in Auftrag gegeben wer-

den. 
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Beschlussesentwurf: 
Gestützt auf Art. 25, Abs. 1, Bst. c), Organisationsreglement der Gemein-

de Laupen (OgR) vom 13. März 2002, unterbreitet der Gemeinderat der 

Gemeindeversammlung den Antrag, es seien folgende Beschlüsse zu fas-

sen: 

1. Die beantragten Änderungen im Parkplatzreglement sind 

genehmigt. 

2. Der Gemeinderat ist mit der Ausführung des Beschlusses 

beauftragt. 
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Änderung Gebührenreglement. Einbürgerungsgebühren 

Traktandum 4: 

Änderung Gebührenreglement. Neufassung Ein-
bürgerungsgebühren 

Beratung und Genehmigung der Änderungen im 
Gebührenreglement 

Einleitung 
Das bestehende Gebührenreglement wurde von der Gemeindeversamm-

lung am 24.3.1993 beschlossen. Das Reglement ist schon älteren Datums 

und muss in einigen Punkten aktualisiert bzw. aufgrund geänderter 

Rechtslagen und Verfahren überarbeitet und angepasst werden. 

Der Gemeinderat hat der Gemeindeverwaltung am 19.1.2010 einen dies-

bezüglichen Auftrag erteilt. Das neue Gebührenreglement ist für die Be-

schlussfassung durch die Gemeindeversammlung am 1.12.2010 durch 

den Gemeinderat terminiert. 

Weshalb eine Änderung im Gebührenreglement? 
Die wichtigste Änderung im Kantonalen Einbürgerungsgesetz (KBüG) 

betrifft die Einführung von Einbürgerungskursen sowie den Nachweis 

einer Sprachstandsanalyse für Einbürgerungskandidaten und -

kandidatinnen. Das hat Auswirkungen auf das bestehende Gemeinde-

Gebührenreglement von 1993. Die Gemeinden sind gesetzlich verpflich-

tet, diese Kurse anzubieten. Es liegt auf der Hand, dass namentlich Lau-

pen - und auch viele andere Gemeinden auch - diese Kurse nicht selbst 

anbieten können. Unter der Federführung der Stadt Bern haben sich vie-

le Agglomarationsgemeinden - darunter auch Laupen - bei führenden 

Bildungsanbietern (BFF Bern, Migros Klubschule, Bildungszentrum für 

Wirtschaft und Dienstleistung usw.) erkundigt, ob sie für die Einbürge-

rungswilligen bzw. die Gemeinden diese Kurs durchführen. Glückli-

cherweise haben sich diese Institutionen alle bereit erklärt, die Kurse an-

zubieten. Einbürgerungskandidatinnen und -kandidaten, die nun ein 

Gesuch in Laupen einreichen, werden an diese Bildungsinstitutionen 

verwiesen. Einbürgerungskandidatinnen und -kandidaten müssen  
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Kursbestätigungen vorweisen, damit deren Einbürgerungsgesuch über-

haupt weitergeht. 

Das KBüG hält zu den Gebühren für die Verwaltungsverrichtungen im 

Gesuchsverfahren fest, dass höchstens kostendeckende Gebühren ver-

langt werden dürfen. Auch für die Einbürgerungskurse und für die Ab-

solvierung der Sprachstandsanalyse dürfen nur höchstens kostende-

ckende Gebühren verlangt werden. Der Gemeinderat stellt sich indessen 

auf den Standpunkt, dass der Besuch eines Einbürgerungskurses und 

das Absolvieren einer Sprachstandsanalyse vollumfänglich durch die 

Gesuchsteller zu zahlen ist. Eine nach oben begrenzte Aufwandgebühr 

gemäss Gebührenreglement ist deshalb nicht vorgesehen. 

Es liegt auf der Hand, dass im Gebührenreglement von 1993 die oben 

nur kurz und stark  zusammenfassend geschilderten Verfahrensände-

rungen gebührenmässig nicht abgebildet sind. Weil seit dem 1.1.2010, 

dem Inkrafttreten des geänderten KBüG, neue Einbürgerungsgesuche 

hängig sind, muss das bestehende Gemeinde-Gebührenreglement abge-

ändert werden, damit den Gesuchstellern rechtlich korrekte Gebühren in 

Rechnung gestellt werden können. 
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Neue Gebührenregelung in Sachen Einbürgerungsverfahren 
Die untenstehenden neuen Gebühren im Einbürgerungswesen werden 

in das im Dezember 2010 der Gemeindeversammlung komplett überar-

beiteten Gebührenreglement integriert. Die Gebühren im Reglement von 

1993 sind damit aufgehoben und durch die nachstehenden zu ersetzen: 

 
Art. 19 

1
 Einbürgerungsgesuche allgemein  Aufwandgebühr II 

 
2
 Einbürgerungsgesuche von Jugendlichen 

gem. Art. 8 Abs. 2 KBüG 
 Aufwandgebühr II re-

duziert, max. CHF 
200.00 

 
3
 Auf unmündige Kinder erstreckte Gesuche 

gemäss Art. 4 Abs. 3 EbüV 
 Kostenlos 

 
Art. 19a 

1
 Besuch Einbürgerungskurs gemäss 

Art. 11a EbüV, einschliesslich Lehrmittel und 
Bestätigung 

 Gemäss Aufwand Bil-
dungsanbieter 

 
2
 Sprachstandanalyse gemäss Art. 11b EbüV, 

einschliesslich Unterlagen und Bestätigung 
 Gemäss Aufwand Bil-

dungsanbieter 

Beschlussesentwurf: 
Gestützt auf Art. 25, Abs. 1, Bst. a), geltendes Organisationsreglement 

vom 13.3.2002, mit Änderungen in Kraft seit 29.5.2004, beantragt der 

Gemeinderat die Annahme folgenden Beschlusses: 

1. Der Punkt 3.12, Einbürgerungsverfahren, im  Gebührenreglement 

vom 24.3.1993, ist aufgehoben und mit den oben zitierten 

Regelungen ersetzt. 

2. Mit der Ausführung des Beschlusses ist der Gemeinderat beauftragt. 
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Teilzeitstelle 50% Gemeindeverwaltung 

Traktandum 5: 

Gemeindeverwaltung. Schaffung einer 50% Teilzeit-
stelle 

Beratung und Genehmigung der Stellenprozente 

Die vom Gemeinderat Mitte 2007 der BDO Visura in Auftrag gegebene Ar-

beitsplatzbewertung mit Behörden- und Verwaltungsreorganisation zeigte 

auf, dass nicht nur auf Behörden- und Kommissionsebene Handlungsbedarf 

besteht, sondern auch bei der personellen Dotation der Gemeindeverwaltung 

und zwar wie folgt: 

 

 Ist Soll 

Bauverwaltung 200% 180% 

Finanzverwaltung 200% 233% 

Gemeindeschreiberei 300% 338% 

Total 700% 750% 

 

Aufgrund von personellen Änderungen und während der Erarbeitungsphase 

der neuen Erlasse OgR und KoR erkannte der Gemeinderat, dass der durch 

die Bewertung ausgewiesene Bedarf nun ausgeglichen werden sollte. Er hat 

per 1.4.2010 eine Teilzeitstelle 50% ausgeschrieben und mit Frau Susanne Im-

boden, Scheuermatt 6, Laupen, besetzen können. 

Die neue Mitarbeiterin wird vorerst zur Hauptaufgabe die Führung des Ein-

wohnermeldewesens haben, sowie allgemeine Büroarbeiten und Tätigkeiten 

am Empfang verrichten. Nach der Einarbeitungsphase werden Gemeinde-

schreiber und Finanzverwalter prüfen, welche Arbeiten von der Finanzver-

waltung noch dieser Stelle übertragen werden können. 

Beschlussesentwurf 

Gestützt auf Art. 25, Abs. 1, Bst. g), geltendes Organisationsreglement vom 

13.3.2002, mit Änderungen in Kraft seit 29.5.2004, beantragt der Gemeinderat 

die Annahme folgenden Beschlusses: 

1. Die Schaffung einer 50% Teilzeitstelle ab 1.4.2010 ist genehmigt. 

2. Der Gemeinderat ist mit der Ausführung des Beschlusses beauftragt. 
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Rechnung 2009. Genehmigung 

Traktandum 6: 

Rechnung 2009 

Beratung und Genehmigung der Jahresrechnung. 

Die Jahresrechnung der Gemeinde Laupen schliesst per 

31. Dezember 2009 wie folgt ab: 

 

 Franken 

Aufwand ƝȿƘƖƝȿƖƙƔȭƚƔ 

Ertrag ƕƔȿƚƔƗȿƖƕƙȭƖƝ 

Ertragsüberschuss brutto ƕȿƕƛƗȿƝƚƘȭƚƝ 

 

Ergebnis nach Abschreibungen 

 Franken 

Ertragsüberschuss brutto ƕȿƕƛƗȿƝƚƘȭƚƝ 

Harmonisierte Abschreibungen ƕȿƕƘƗȿƜƚƕȭƝƔ 

Ertragsüberschuss ƗƔȿƕƔƖȭƛƝ 

 

Vergleich Rechnung Voranschlag 

 Franken 

Ertragsüberschuss Rechnung, gemäss Rechnung ƗƔȿƕƔƖȭƛƝ 

Aufwandüberschuss Laufende Rechnung, ge-

mäss Voranschlag 

ƕƔƘȿƔƙƙȭƔƔ 

Besserstellung gegenüber Voranschlag ƕƗƘȿƕƙƛȭƛƝ 
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Die nachfolgenden Ereignisse haben das Ergebnis der Jahresrechnung 

2009 massgeblich beeinflusst: 

Mehrertrag (+) / Minderaufwand (-) 
Anteil Lastenverteilung Sozialhilfe -    ƛƚȿƛƖƙȭƘƔ 

Gemeindebeiträge Schwimmbad ǶɯɯɯƚƗȿƗƚƘȭƕƔ 

Quellensteuer ǶɯɯɯƙƚȿƖƜƛȭƙƙ 

Vermögenssteuern Natürliche Personen ǶɯɯɯƙƘȿƜƕƜȭƖƙ 

Mehraufwand (+) / Minderertrag (-) 
Abschreibungen Liegenschaften des Finanzvermögens ǶɯƖƖƛȿƘƕƕȭƘƔ 

Rückstellungen Steuergesetzrevision -  ƕƔƔȿƔƔƔȭƔƔ 

Wasserzins- und Abwassergebühren -    ƜƚȿƚƗƘȭƛƙ 

Personalaufwand Schwimmbad ǶɯɯɯƗƗȿƙƔƘȭƜƙ 

Voranschlag und Steueranlage 
 

Der Voranschlag für das Jahr 2009 mit einem Aufwandüberschuss von 

Fr. ƕƔƘȿƔƙƙȭ-- wurde an der Gemeindeversammlung vom 

3. Dezember 2008 mit folgenden Ansätzen beschlossen: 

 

Gemeindesteueranlage: 1,65 auf Einkommen und Vermögen  

Liegenschaftssteuer: 1,50 ă des amtlichen Wertes 

Feuerwehrpflichtersatz: 12,24 % der einfachen Steuer, mindestens Fr. 50.--, 
maximal Fr. 400.-- 

Hundetaxe: Fr. 75.00 pro Tier 

Wassergebühr: Fr. 1.50 pro m3 verbrauchtes Wasser. 

zuzüglich Grundgebühr für Wasserzähler 
gemäss gültigem Reglement 

Abwassergebühr: Fr. 1.40 pro m3 verbrauchtes Wasser. 

zuz¿glich Grundgeb¿hr f¿r āversiegelte 
Flªcheô und Zªhlerleistung gemªss 
gültigem Reglement 

Ortsantennengebühr: Fr. 16.08 pro Monat und Anschluss (inkl. Fr. 2.08 für 
Urheberrecht) 
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Die Hauptabweichungen zu den Budgetvorgaben betreffen folgende Be-

reiche: 

 

Allgemeine Verwaltung  Aufwand Ertrag 

 Budget 09 ƕȿƖƝƗȿƘƚƘȭƔƔ ƕƘƙȿƛƛƔȭƔƔ 

 Rechnung 09 ƕȿƗƕƗȿƖƔƛȭƗƙ ƕƛƛȿƖƜƚȭƗƙ 

 

Allgemeine Verwaltung: Die Lohnkosten Verwaltungspersonal lagen 

Fr. ƜȿƚƔƔȭ-- über dem Voranschlag. Zwei Aushilfsmandate in der Bau-

verwaltung wurden im ersten Halbjahr abgeschlossen. 

Im Konto Nr. 029.318.04 (externe Beratungen) musste der Gemeinderat 

Nachkredite im Betrag von Fr. ƗƖȿƔƔƔȭ-- für juristische Beratungen in ei-

ner Streitsache Bauwesen sprechen. Dieser Aufwand wurde kompensiert 

durch Mehrertrag im Konto Nr. 029.436.01 für Rückerstattungen Versi-

cherungsleistungen, AHV-Beiträge und Beitrag an die Registerharmoni-

sierung Volkszählung.  

 

Öffentliche Sicherheit  Aufwand Ertrag 

 Budget 09 ƘƕƗȿƘƔƕȭƔƔ ƘƘƜȿƜƚƕȭƔƔ 

 Rechnung 09 ƘƕƙȿƙƗƜȭƔƔ ƘƕƝȿƜƔƜȭƙƔ 

 

Übrige Rechtspflege: Der Nettoertrag lag um Fr. ƖƗȿƘƔƔȭ-- unter den 

Budgetvorgaben. Höhere Kanzleigebühren im Aufwand und tiefere 

Baugebühren im Ertrag sind für die Abweichung verantwortlich. 

Polizei: Der Überwachungsauftrag Securitas wurde nicht budgetiert, in 

der Meinung die Kantonspolizei übernehme diese Überwachungsaufga-

ben. In den Sommermonaten musste die Securitas aber trotzdem Revier-

kontrollen vornehmen, was zu einem Aufwand von Fr. ƘȿƚƘƔȭ-- führte. 

Auf der Ertragsseite fielen die Parkbussen um Fr. ƝȿƔƔƔȭ-- tiefer aus als 

budgetiert. 

Feuerwehr: Der budgetierte Gewinn von Fr. ƗƔȿƔƔƔȭ-- wurde mit 

Fr. ƘƘȿƚƚƔȭ-- deutlich übertroffen, da die Feuerwehrpflichtersatzabgaben 

um Fr. ƕƗȿƔƔƔȭ-- höher ausfielen. 

Zivilschutz: Die Kostenstelle der Zivilschutzorganisation schliesst aus-
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nahmsweise nicht ausgeglichen ab, da der Bestand Ersatzabgaben mit 

demjenigen des Kantons abgestimmt werden musste. In den Reserven 

waren per 31. Dezember 2009 noch Fr. ƖƛƕȿƛƚƖȭ-- eingelegt. 

 

Bildung  Aufwand Ertrag 

 Budget 09 ƕȿƝƝƙȿƔƕƙȭƔƔ ƖƔƖȿƗƔƔȭƔƔ 

 Rechnung 09 ƕȿƝƘƙȿƖƝƖȭƖƝ ƕƝƕȿƖƛƖȭƕƔ 

 

Kindergarten, Primar- und Sekundarstufe: Die beeinflussbaren Positio-

nen in diesen drei Kostenstellen wurden dank sehr guter Budgetdiszip-

lin eingehalten. Verschiebungen gab es bei den Lehrerbesoldungsantei-

len Primarstufe (plus Fr. ƖƝȿƔƔƔȭ--), Sekundarstufe (minus Fr. ƘƚȿƔƔƔȭ--) 

sowie beim Schulgeldertrag von benachbarten Gemeinden (minus 

Fr. ƕƕȿƗƔƔȭ--). 

Musikschulen: Bei der Musikschule Laupen ist ein Minderaufwand von 

Fr. ƕƚȿƚƔƔȭ-- ausgewiesen. Zur Zeit der Rechnungslegung lag jedoch die 

definitive Abrechnung noch nicht vor. 

Schulanlagen: Der Nettoaufwand lag um Fr. ƕƚȿƚƔƔȭ-- über den Budget-

vorgaben. Der Grund liegt beim erhöhten Personalaufwand und zu tief 

budgetierten Pensionskassenbeiträgen. 

Nicht aufteilbares, Volksschule: Das Konto Nr. 219.310.01 zeigt einen 

Mehraufwand von Fr. ƝȿƕƔƔȭ--. Begründet ist dies mit der einmaligen 

Umstellung im Abrechnungsverfahren. Durch diese Umstellung können 

die Auslagen für Werkmaterial besser geplant und kontrolliert werden. 

Gymnasien: Die Schulgelder an die Schulklassen der Quarta fielen um 

Fr. ƚȿƛƔƔȭ-- tiefer aus als budgetiert. Dies entspricht dem Schulgeld für 

drei Schülerinnen oder Schüler. 

Verwaltung: Die Personalkosten überstiegen um knapp Fr. ƚȿƛƔƔȭ-- die 

zu tief angesetzten Budgetbeträge.  

Erwachsenenbildung: Im Aufwand wie im Ertrag lag das Ergebnis tiefer 

als budgetiert, da offensichtlich weniger Kurse durchgeführt werden 

konnten. Per Saldo war der Nettoaufwand knapp Fr. 900.-- höher als die 

Budgetvorgabe. 
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Kultur und Freizeit  Aufwand Ertrag 

 Budget 09 ƛƙƚȿƝƕƔȭƔƔ ƙƘƝȿƝƕƗȭƔƔ 

 Rechnung 09 ƛƚƔȿƘƗƖȭƜƔ ƙƜƛȿƛƛƚȭƜƙ 

 

Gemeinschaftsantennenanlage: Diese Kostenstelle muss ausgeglichen 

abschliessen. Der erzielte Gewinn von Fr. ƚƖȿƙƜƕȭƛƔɯÌÕÛÚÛÈÕËɯËÜÙÊÏɯËÌÜt-

lich tieferem Bau- und Unterhaltsaufwand und wird den Spezialfinan-

zierungen zugeführt, welche per 31. Dezember 2009 Fr. ƗƗƔȿƕƘƘȭƕƙɯÉÌÛÙa-

ÎÌÕȭɯ#ÐÌɯȬ.ÙÛÚÈÕÛÌÕÕÌɯ+ÈÜ×ÌÕɁɯËÈÙÍɯÉÌÐɯÎĹÕÚÛÐÎÌÕɯ3ÈÙifen als finanziell 

sehr gesund bezeichnet werden. Auffallend sind aber die rückläufigen 

Abonnementsgebühren. Der Grund liegt bei den verschiedenen Konkur-

renzangeboten im Bereich Internet- oder Satellitenfernsehen. 

Sportanlagen Gillenau: Diese Kostenstelle wird in dieser Form zum 

letzten Mal so detailliert abgebildet. Das Schwimmbad Laupen wurde 

per 1. Januar 2009 in den Gemeindeverband Regio Badi Sense überführt 

und wird eine eigene Verbandsbuchhaltung haben. 

Rittersaal und Schlosskeller: Der Mietertrag liegt um Fr. ƜȿƚƔƔȭ-- tiefer 

als budgetiert. Ob das mit der neuen Benutzerordnung und der Preisges-

taltung in Zusammenhang gebracht werden kann, muss noch analysiert 

werden. 

Übrige Freizeitgestaltung: Der Beitrag Seniorenausflug wurde nicht 

verwendet und für das Jahr 2010 neu budgetiert. Die Ausflüge sollen wie 

bisher alle zwei Jahre durchgeführt werden, neu jedoch in den geraden 

Jahren. 

 

Gesundheit  Aufwand Ertrag 

 Budget 09 ƖƘȿƝƚƔȭƔƔ ƖȿƙƔƔȭƔƔ 

 Rechnung 09 ƕƘȿƕƕƛȭƕƙ  

 

Schulzahnärztliche Pflege: Die budgetierten Behandlungskosten im Be-

trag von Fr. ƙȿƔƔƔȭ-- wurden nicht beansprucht. 

Lebensmittelkontrolle: Die Budgetbeträge wurden nicht beansprucht, 

die Lebensmittelkontrolle ist per 1. Januar 2008 vollständig in die Ver-

antwortung des Kantons übergegangen. 



Rechnung 2009. Genehmigung 

 

Botschaft für die Gemeindeversammlung vom 03.06.2010, Seite 25 

 

 

Soziale Wohlfahrt  Aufwand Ertrag 

 Budget 09 ƖȿƖƚƗȿƚƚƔȭƔƔ ƗƜƜȿƖƙƝȭƔƔ 

 Rechnung 09 ƖȿƕƗƙȿƛƚƕȭƝƔ ƘƘƖȿƘƖƝȭƔƕ 

 

Gemeindeanteil EL: Der Aufwand fiel um rund Fr. ƕƘȿƖƔƔȭ-- tiefer aus 

als budgetiert. 

Jugendschutz: Der Aufwand für die Tageskinderbetreuung Verein KI-

BAL fiel gegenüber dem Budget zwar um Fr. ƕƚȿƙƔƔȭ-- höher aus als 

budgetiert, kann jedoch vollumfänglich in die Lastenverteilung der Sozi-

alhilfe eingebracht werden.  

Kinderheime und -krippen: Der Beitrag an die Kindertagesstätte fiel um 

rund Fr. ƘȿƔƔƔȭ--  tiefer aus als budgetiert. Der Lastenverteilung können 

die gesamten Aufwendungen des Vereins zugeführt werden. 

Betriebsbeitrag Sozialdienst: Der nicht lastenverteilungsberechtigte Teil 

des Betriebsaufwands fiel um rund Fr. ƗƜȿƔƔƔȭ-- tiefer aus als budgetiert. 

Lastenverteilung Fürsorgewesen: Der Nettoaufwand fiel um 

Fr. ƕƗƚȿƔƔƔȭ-- tiefer aus als budgetiert. Im Aufwand ist eine vorüberge-

hende Entlastung der Sozialhilfe feststellbar (minus Fr. ƛƚȿƚƔƔȭ--). Im Er-

trag werden die lastenverteilungsberechtigten Aufwände des Jahres 2009 

für die Rückzahlung sollgestellt. 

 

Verkehr  Aufwand Ertrag 

 Budget 09 ƙƕƚȿƙƗƘȭƔƔ ƖƔƖȿƙƔƔȭƔƔ 

 Rechnung 09 ƙƗƜȿƔƚƙȭƜƔ ƕƝƛȿƚƝƖȭƖƔ 

 

Gemeindestrassen: Die Mehrkosten werden im Sachaufwand geortet, 

welcher Fr. ƖƛȿƕƔƔȭ-- über dem Budgetwert liegt. Hauptposten sind der 

Ersatz eines kleinen Occasion-Kommunaltraktors für den Winterdienst 

sowie der belastete, aber nicht budgetierte Baurechtszins des neuen 

Werkhofes im Betrag von Fr. ƙȿƙƛƙȭ--. 
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Umwelt und Raumord-

nung  Aufwand Ertrag 

 Budget 09 ƖȿƔƗƔȿƝƛƝȭƔƔ ƕȿƝƔƛȿƖƛƝȭƔƔ 

 Rechnung 09 ƕȿƛƘƔȿƕƖƖȭƔƚ ƕȿƚƗƘȿƕƙƙȭƙƜ 

 

Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallbeseitigung: Diese ge-

bührenfinanzierten Kostenstellen haben grundsätzlich kostenneutral ab-

zuschliessen. Allfällige Aufwand- oder Ertragsüberschüsse werden über 

die jeweiligen Spezialfinanzierungen ausgeglichen. 

Wasserversorgung: Die Kostenstelle Wasser schliesst mit einem Gewinn 

ÝÖÕɯ%ÙȭɯƝƖȿƖƝƙȭ-- ab, der den Spezialfinanzierungen zugeführt wird. Bud-

getiert wurde mit einem um Fr. ƗƖȿƛƔƔȭ-- höheren Gewinn. Der Haupt-

grund für diese Einbusse liegt bei den tiefer ausgefallenen Wasserzinsen. 

Die Spezialfinanzierung zeigt per 31. Dezember 2009 Reserven von 

Fr. ƕȿƜƙƔȿƘƖƔȭƗƙȭ 

Kanalisationsnetz: Diese Kostenstelle schliesst mit einem Defizit von 

Fr. ƜƖȿƖƘƔȭƜƗȭɯ#ÐÌɯÐÔɯ)ÈÏÙɯƖƔƔƝɯÎÌÛåÛÐÎÛÌÕɯ(ÕÝÌÚÛÐÛÐÖÕÌÕɯÒÖÕÕÛÌÕɯÝÖÓÓÜm-

fänglich abgeschrieben werden. In den Spezialfinanzierungen sind per 

31. Dezember 2009 total Fr. ƜƝƔȿƔƘƛȭƘƙȭ 

Kehrichtentsorgung: Der erwirtschaftete Gewinn von Fr. ƗƘȿƖƔƝȭƚƙɯÞÜr-

de den Reserven zugeführt, die per 31. Dezember 2009 Fr. ƕƝƔȿƘƝƖȭƝƔɯÉe-

trugen. Das erste Jahr, in welchem der Sonderabfall einer privaten Ent-

sorgungsstelle zugeführt werden konnte, hat sich bewährt. Die Kosten 

ÍĹÙɯȬ!ÙÐÕÎÚɁɯÓÐÌÎÌÕɯ%Ùȭ ƛȿƔƔƔȭ-- über dem Budget, allerdings konnten ge-

genüber dem Vorjahr Abfuhr- und Verwertungskosten im Betrag von 

Fr. ƖƜȿƖƔƔȭ-- eingespart werden. 

Gewässerverbauungen: Die Mehrkosten im Aufwand im Betrag von 

Fr. ƕƔȿƘƔƔȭ-- wurden durch die Kantonsbeiträge von Fr. ƝȿƝƔƔȭ-- neutrali-

siert. 

Tierkörpersammelstelle: Diese Kostenstelle muss ausgeglichen ab-

schliessen. Das Defizit von Fr. ƕƕȿƖƛƝȭƖƔȭ-- fiel um rund Fr. ƕȿƜƔƔȭ-- tiefer 

aus als budgetiert und wurde gemäss finanzrechtlichen Weisungen der 

Kostenstelle 720 (Kehrichtentsorgung) belastet. 
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Übriger Umweltschutz: Die budgetierten Positionen Öffentlichkeitsar-

beit und Mitgliederbeitrag Energiestadt wurden nicht beansprucht. 

Raumplanung: Die budgetierten Positionen wurden mehrheitlich nicht 

belastet, was zu Einsparungen von rund Fr. ƕƝȿƙƔƔȭ-- führte. 

 

 

Steuerertrag: Der Nettoertrag Steuern lag gegenüber dem Voranschlag 

um Fr. ƖƕȿƙƔƔȭ-- höher. Das ist eine minimale Abweichung von lediglich 

0,34 ProzenÛȭɯ#ÐÌÚÌɯÈÓÚɯȬ/ÜÕÒÛÓÈÕËÜÕÎɁɯÉÌáÌÐÊÏÕÌÛÌɯ2ÐÛÜÈÛÐÖÕɯÐÚÛɯÚÖɯÌr-

freulich wie glückhaft, waren doch die Prognosen in einem sehr schwie-

rigen Umfeld alles andere als einfach. 

 

Finanzen und Steuern  Aufwand Ertrag 

 Budget 09 ƕȿƘƝƛȿƕƔƘȭƔƔ ƚȿƛƔƔȿƜƙƙȭƔƔ 

 Rechnung 09 ƕȿƛƔƙȿƛƝƙȭƕƙ ƚȿƜƔƛȿƕƗƘȭƛƔ 

 

Steuern Natürliche Personen: Die Einkommens- und die Vermögens-

steuern haben sich positiv entwickelt und liegen im Total Fr. ƜƛȿƙƔƔȭ-- 

besser als die errechnete Budgetvorgabe. Der Vergleich zum Vorjahr 

lässt sich nur erschwert aufzeichnen, liegt doch eine Steuersenkung da-

zwischen und verschiedene Massnahmen aus der Steuergesetzrevision. 

Steuern Juristische Personen: Die Gewinn- und Kapitalsteuern ergaben 

mit den Steuerteilungen einen Ertrag von Fr. ƗƙƝȿƙƔƔȭ--, der rund 

Fr. ƖƗȿƔƔ0.-- unter den Budgeterwartungen blieb, sich aber im Vergleich 

zum Vorjahr deutlich steigern konnte. 

Quellensteuern: Als Folge der erhöhten Zuwanderung aus dem EU-

Raum ergaben sich mit Fr. ƝƚȿƗƔƔȭ-- deutlich höhere Quellensteuern 

(Budgetiert waren Fr. ƘƔȿ000.--) 

Grundstückgewinnsteuern: Diese Erträge waren in der Vergangenheit 

enormen Schwankungen unterworfen und entsprechend kaum zu bud-

getieren. Für das Jahr 2009 konnten Fr. ƕƔƔȿƕƔƔȭ-- verbucht werden, 

gleich viel wie im Vorjahr, aber rund Fr. ƙƔȿƔƔƔȭ-- höher als im Budget 

Volkswirtschaft  Aufwand Ertrag 

 Budget 09 ƙȿƖƚƙȭƔƔ ƕƘƙȿƔƔƔȭƔƔ 

 Rechnung 09 ƘȿƛƜƔȭƔƔ ƕƘƙȿƚƚƔȭƔƔ 
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vorgesehen. 

Liegenschaftssteuern: Diese Gemeindesteuern wurden zu optimistisch 

budgetiert, der Ertrag verblieb um Fr. ƖƖȿƙƔƔȭ-- unter dem Budgetwert. 

Direkter Finanzausgleich: Im Aufwand entsprach der Beitrag an die 

Städte Bern, Biel, Thun, Burgdorf und Langenthal zur Abgeltung von 

Zentrumslasten mit Fr. ƜƘȿƔƕƙȭ-- den Budgetberechnungen. Erfreulich 

hingegen der Mehrertrag bei den Auszahlungen aus dem Finanzaus-

gleich, bei welchen rund Fr. ƙƔȿƔƔƔȭ-- mehr verbucht werden konnten. 

Erbschafts- und Schenkungssteuern: Diese aperiodischen Steuern sind 

kaum budgetierbar, da diese abhängig von nicht beeinflussbaren Fakto-

ren sind. Im Total resultierte ein Mehrertrag von Fr. ƕƜȿƖƔƔȭ--. 

Zinswesen: Der Aufwand und somit die Passivzinsen lagen im Total um 

knapp Fr. ƕƛȿƔƔƔȭ-- unter den Budgetvorgaben. Abweichungen ergaben 

sich vor allem bei der internen Verzinsung für die spezialfinanzierten 

Kostenstellen. Auf der Ertragsseite und somit bei den Aktivzinsen konn-

te ein Mehrertrag von knapp Fr. ƕƛȿƖƔƔȭ-- verbucht werden. Nebst den 

Verzugszinsen aus Steuern (plus Fr. ƕƖȿƛƔƔȭ--) konnten Mehrerträge von 

knapp Fr. ƘȿƘƔƔȭ-- auf Kontokorrentguthaben verbucht werden. 

Liegenschaften Finanzvermögen: Im Konto Nr. 942.330.02 musste eine 

Wertberichtigung der Liegenschaft Bärenplatz 3 im Betrag von 

Fr. ƖƖƛȿƘƕƕȭƘƔɯ ÝÖÙÎÌÕÖÔÔÌÕɯ ÞÌÙËÌÕȭɯ &ÌÔåÚÚɯ ÍÐÕÈÕáÙÌÊÏÛÓÐÊÏÌÕɯ 5Ör-

schriften sind Wertberichtigungen sofort und in Kompetenz des Ge-

meinderates vorzunehmen. 

Abschreibungen: Die harmonisierten Abschreibungen betrugen 

Fr. ƜƛƕȿƝƛƕȭ-- und entsprechen den gesetzlichen Anforderungen von 10% 

des Verwaltungsvermögens unter Berücksichtigung der getätigten Inves-

titionen. 
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Bestandesrechnung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Verwaltungsvermögen erhöhte sich um Fr. ƗƕȿƖƝƚȭƘƔɯÜÕËɯÉÌÛÙÜÎɯ

per 31. Dezember 2009 inklusive den spezialfinanzierten Bereichen Was-

serversorgung und Kanalisation Fr. ƜȿƝƙƔȿƕƜƘȭƗƔȭ 
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Die festen Schulden betrugen per 31. Dezember 2009 unverändert 

Fr. ƕƕȿƙƔƔȿƔƔƔȭ--. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Eigenkapital erhöhte sich um den Ertragsüberschuss der Laufenden 

1ÌÊÏÕÜÕÎɯ ȹ%Ùȭɯ ƗƔȿƕƔƖȭƛƝȺɯ ÜÕËɯ ÉÌÛÙÜÎɯ ×ÌÙɯ Ɨƕȭɯ #ÌáÌÔÉÌÙɯ ƖƔƔƝɯ

Fr. ƕȿƝƙƚȿƘƙƕȭƛƖȭ 

Beschlussesentwurf 
Gestützt auf Art. 126, kant. Gemeindeverordnung, stellt die Revisionsstelle 

Ȭ!#.ɯ5ÐÚÜÙÈȮɯ!ÌÙÕɁɯËÌÙɯ&ÌÔÌÐÕËÌÝÌÙÚÈÔÔÓÜÕÎɯËÌÕɯ ÕÛÙÈÎȮɯÌÚɯÚÌÐ folgender 

Beschluss zu fassen: 

1. Die Laufende Rechnung 2009 der Gemeinde Laupen sei mit einem 

Ertragsüberschuss von Fr. ƗƔȿƕƔƖȭƛƝɯáÜɯÎÌÕÌÏÔÐÎÌÕȭ 

2. #ÌÙɯ-ÈÊÏÒÙÌËÐÛɯÝÖÕɯ%ÙȭɯƗƗȿƙƔƘȭƜƙɯÍĹÙɯ*ÖÕÛÖɯƗƘƔȭƗƔƕȭƔƕɯȹ/ÌÙÚÖÕÈÓÈÜÍÞÈÕËɯ

Schwimmbad) sei zu genehmigen.  

3. Der NachkÙÌËÐÛɯÝÖÕɯ%ÙȭɯƕƔȿƖƛƚȭƖƔɯÍĹÙɯ*ÖÕÛÖɯƛƔƔȭƗƕƘȭƔƕɯȹ4ÕÛÌÙÏÈÓÛɯÜÕËɯ

Reparaturarbeiten Wasserversorgung) sei zu genehmigen 

4. Die Gemeindeversammlung habe von den restlichen Nachkrediten in der 

'ġÏÌɯ %Ùȭɯ ƙƕƝȿƛƛƔȭƗƚɯ ȹ%Ùȭɯ ƗƖƜȿƙƚƕȭƕƕɯ ÎÌÉÜÕËÌÕȮɯ %Ùȭɯ ƕƝƕȿƖƔƝȭƖƙɯ ÐÕɯ

Kompetenz des Gemeinderates), und der Investitions-Rechnung 2009 mit 

-ÌÛÛÖÐÕÝÌÚÛÐÛÐÖÕÌÕɯÝÖÕɯ%ÙȭɯƕȿƕƛƙȿƕƙƜȭƗƔɯ*ÌÕÕÛÕÐÚɯáÜɯÕÌÏÔÌÕȭ 

5. Den verantwortlichen Gemeindeorganen sei Décharge zu erteilen. 

6. Der Gemeinderat sei mit dem Vollzug zu beauftragen. 
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Verschiedenes, Rückblende, Verfahrensrecht, Impressum 

Traktandum 7: 

Verschiedenes 

 

Unter diesem Traktandum kann das Wort zu verschiedenen Themen frei 

ergriffen werden. Unter diesem Traktandum kann verlangt werden, dass 

der Gemeinderat ein Geschäft für eine nächste Gemeindeversammlung 

vorbereitet - es muss dafür ein Antrag gestellt werden. Wird der Antrag 

erheblich erklärt (wird sofort an der Versammlung entschieden) und fällt 

das Geschäft zudem in die Kompetenz der Gemeindeversammlung, so 

ist der Gemeinderat verpflichtet, das Geschäft zu behandeln und vorzu-

legen (Art. 21 Wahl- und Abstimmungsreglement der Gemeinde Lau-

pen, vom 13.03.2002). 
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Rückblende auf die letzte Gemeindeversammlung 

Rückblende ..... 
..... auf die Geschäfte der Gemeindeversammlung vom 2. Dezember 2009. 

82 Stimmberechtigte (Beteiligung von 4%, bei total 2023 Stimmbe-

rechtigten) fassten folgende Beschlüsse: 

 

Trakt. 2 Fusionsprojekt G6 (Gemeinden Golaten, Wileroltigen, 
Gurbrü, Ferenbalm, Kriechenwil, Laupen) 
Die Stimmberechtigten stimmen dem Bruttokredit von Fr. 180ó500.-- mit 
grossem Mehr zu. Damit können die Abklärungen über eine mögliche 
Fusion der sechs Gemeinden in Angriff genommen und vertraglich 
verbindlich gesichert werden. Gegen die Vorlage stimmen vier (4) 
Personen. 

Trakt. 3 Jungbürgerfeier 
Neun von dreissig Jungbürgerinnen und Jungbürger erhalten vor der 
Gemeindeversammlung ihre Bürgerbriefe. Die Versammlung heisst die 
Jungbürgerinnen und Jungbürger herzlich im Kreis der 
Stimmberechtigen willkommen. 

Trakt. 4 

**) 

Sanierung Hilfigenweg. Werkleitungen und Strasse. 
Nach längerer Diskussion und einem Antrag auf Rückweisung des 
Geschäfts, welcher von den Stimmberechtigten verworfen wird, stimmt 
die Versammlung letztlich der Erteilung eines Verpflichtungskredits von 
Fr. 800ó000.-- mit 64 Ja-Stimmen zu. Acht (8) Personen stimmen gegen 
die Vorlage. 

Trakt. 5 Verwaltungsvermögen. Gemeindeliegenschaften. 
Parzellen Nrn.: 26, 456, 475 und 730 
Das alte Wegmeistermagazin, Land mit drei Garagen am 
Moosgärtenweg 20, eine Remise mit Platz und Umschwung am 
Hirsriedweg 9 sowie die Trafostation mit Land und drei Garagen an der  
Murtenstrasse 19, sollen vom Verwaltungsvermögen ins 
Finanzvermögen überführt (entwidmet) werden. Dieser Vorlage erhält 
diskussionslos ein grosses Mehr an Ja-Stimmen. Gegen die Entwidmung 
stimmt niemand. 

Trakt. 6 Verwaltungsvermögen. Gemeindeliegenschaften. 
Sanierung Gemeindehaus 
Nach kurzer Diskussion beschliesst die Gemeindeversammlung, den 
Bruttokredit von Fr. 310ó000.-- mit grossem Mehr, bei keiner 
Gegenstimme, zu sprechen. 

Trakt. 7 Verwaltungsvermögen. Gemeindeliegenschaften. 
Sanierung alte Turnhalle 
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Die Erteilung des Bruttokredits von Fr. 182ó000.-- durch die 
Gemeindeversammlung führt zu einer Diskussion, welche sich 
hauptsächlich um den Ersatz der Fenster dreht. Letztlich stimmt die 
überwiegende Mehrheit der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger für den 
Kredit aus. Eine Person stimmt gegen die Krediterteilung. 

Trakt. 8 Rechnungsprüfungsorgan. Wahl einer Revisionsstelle für 
das Jahr 2010. 
Die Firma BDO Visura wird für das Jahr 2010 erneut mandatiert. Die 
Firma revidiert u.a. die Jahresrechnung 2009. 

Trakt. 9 Voranschlag 2010 
Der Voranschlag 2010 ist mit einer grossen Mehrheit an Ja-Stimmen, bei 
null Nein-Stimmen, genehmigt. Der Voranschlag basiert auf einer 
Steueranlage von 1,65 und weist bei Erträgen von Fr. 10ó581ó278 und 
Aufwendungen von Fr. 10ó661ó014 einen Aufwandüberschuss von 
Fr. 79ó736 aus. 

Trakt. 10 Verschiedenes 
Von der Versammlung verabschiedet sich Gemeinderätin Anita Hofer. 
Sie scheidet per 31.12.2009 aus dem Amt, weil sie und ihre Familie Mitte 
2010 nach Neuenegg übersiedeln. Die Versammlung heisst ihren 
Nachfolger im Amt, Rolf Boss, herzlich willkommen. 

 
**) Gegen den Beschluss der Versammlung i.S. Hifligenweg, Werkleitungen und 
Strasse, wurde Beschwerde erhoben. Zum Zeitpunkt der Drucklegung vorliegender 
Botschaft ist die Angelegenheit vor der Beschwerdeinstanz noch hängig. Weil die 
Beschwerde aufschiebende Wirkung hat, können die Arbeiten noch nicht begonnen 
werden. 
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Verfahrensrechtliche Bestimmungen 

Verfahrensrechtliche Bestimmungen 

Beschlüsse der Gemeindeversammlung können mit Gemeindebe-

schwerde innerhalb von 30 Tagen, berechnet vom Tage nach der Ver-

sammlung an, beim Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland, Hodler-

strasse, 3011 Bern, angefochten werden (Art. 60 ff Verwaltungsrechts-

pflegegesetz vom 23. Mai 1989 (VRPG) [BSG 155.21]). Die Verletzung 

von Zuständigkeits- oder Verfahrensvorschriften sind von den Ver-

sammlungsteilnehmerinnen und -teilnehmern sofort zu beanstanden 

(Art. 49a, Gemeindegesetz vom 16.3.1998 und Art. 27, Wahl- und Ab-

stimmungsreglement [WAR] der Gemeinde Laupen, vom 13.03.2002). 

Das Stimmregister wird für die Gemeindeversammlung revidiert. Be-

richtigungen können bis fünf Tage vor der Versammlung, somit bis am 

Freitag, 28. Mai 2010, 16.00 Uhr, verlangt werden (Art. 15, Abs. 2, kanto-

nale Verordnung über das Stimmregister [BSG 141.113]). 
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